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Hansestadt Stendal   Antrag Datum: 25.02.2021 

Amt: 13 - Büro des Oberbürgermeisters Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.:  A VII/085  

TOP: Antrag der Fraktion CDU/Landgemeinden  - Bargeldloses Parken 
 

 
 
 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Finanzausschuss am: 27.04.2021  

Ausschuss für Stadtentwicklung am: 28.04.2021  

Wirtschaftsförderungs-, Vergabe- und 
Liegenschaftsausschuss 

am: 29.04.2021  

Haupt- und Personalausschuss am: 05.05.2021  

Stadtrat am: 31.05.2021  

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Hansestadt Stendal beauftragt den Oberbürgermeister, bis spätestens 
30.09.2021 ein Konzept zur Einführung der Möglichkeit des bargeldlosen Parkens in 
öffentlichen kostenpflichtigen Parkzonen zu erstellen und dem Stadtrat zur Entscheidung 
vorzulegen.  
Ziel des Konzeptes soll es sein, weitestgehend in allen kostenpflichtigen öffentlichen 
Parkbereichen das bargeldlose Parken (sog. Handyparken) anzubieten.  
Um im Landkreis eine möglichst breite Nutzung eines Systems zu ermöglichen, soll die 
Variante der Nachbargemeinden Osterburg und Tangerhütte im Variantenvergleich mit 
berücksichtigt werden.  
 
Begründung: 
 

 bargeldloses Parken ist State of the Art und wird in vielen Gemeinden Deutschlands 
bereits praktiziert  

 Mehr und mehr Bürger fragen dieses Thema aktiv nach 

 In Magdeburg ist bargeldloses Parken längst üblich – die Landeshauptstadt erzielt 
mittlerweile höhere Parkentgelteinnahmen als vorher 

 Nachbarorte Osterburg und Tangerhütte haben bereits ein entsprechendes Modell 
umgesetzt 

 Reduzierung und perspektivischer Wegfall der Bargeldentsorgung spart Geld, 
Kapazitäten und Risiken 

 Bezahlmethode via Mobillösung wird vom Bürger gewünscht  

 Die uns bisher bekannten Lösungen sind nahezu kostenneutral (bzw.. mit geringem 
Aufwand) umsetzbar 

 
 
Weise, Thomas 
Einreicher 
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Anlagenverzeichnis: 
 

- Antrag 
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